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Spezial-Synopse zu § 5 und § 8 kant. BüG 
 

Teilrevision Bürgerrechtsgesetz 

 

[M13] Ergebnis der 1. Lesung im Kantonsrat 
vom 2. Mai 2024; inkl. Änderungen der Re-
daktionskommission;  
Vorlage Nr. 3545.4 (Laufnummer 17689) 

Antrag Alternative – die Grünen vom 2. Mai 
2024 auf die 2. Lesung im Kantonsrat;  
Vorlage Nr. 3545.5 (Laufnummer 17690) 

Antrag der vorberatenden Kommission ad-
hoc-Bürgerrechtsgesetz vom 6. Juni 2024 
auf die 2. Lesung im Kantonsrat; 
Vorlage Nr. 3545.6 (Laufnummer 17731) 

Gesetz 
betreffend Erwerb und Verlust des Ge-
meinde- und des Kantonsbürgerrechts 
(Bürgerrechtsgesetz) 

  

Der Kantonsrat des Kantons Zug,   

gestützt auf § 41 Abs. 1 Bst. b der Verfassung des 
Kantons Zug (Kantonsverfassung, KV) vom 31. Ja-
nuar 1894[BGS 111.1], 

  

beschliesst:   

I.   

Der Erlass BGS 121.3, Gesetz betreffend Erwerb 
und Verlust des Gemeinde- und des Kantonsbür-
gerrechts (Bürgerrechtsgesetz) vom 3. Septem-
ber 1992 (Stand 1. Januar 2018), wird wie folgt ge-
ändert: 

  

Ingress (geändert) 
Der Kantonsrat des Kantons Zug, 
gestützt auf § 41 Abs. 1 Bst. b der Verfassung des 
Kantons Zug (Kantonsverfassung, KV) vom 31. Ja-
nuar 1894[BGS 111.1], 
beschliesst: 

  

§  5 Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu), 
Abs. 6 (neu), Abs. 7 (neu) 

  

https://bgs.zg.ch/data/111.1/de
https://bgs.zg.ch/data/121.3/de
https://bgs.zg.ch/data/111.1/de
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3 Eingebürgert werden kann nur, wer in den letzten 
fünf Jahren vor der Einreichung des Einbürgerungs-
gesuchs und während des Einbürgerungsverfah-
rens keine Sozialhilfe bezogen oder diese vollstän-
dig zurückerstattet hat. 

  

4 Genügende Sprachkenntnisse weisen Bewerberin-
nen oder Bewerber auf, die über mündliche 
Deutschkenntnisse mindestens auf dem Referenz-
niveau B2 und schriftliche Deutschkenntnisse min-
destens auf dem Referenzniveau B1 des in Europa 
allgemein anerkannten Referenzrahmens für Spra-
chen verfügen und einen entsprechenden Sprach-
nachweis erbringen können. 

4 Genügend Sprachkenntnisse weisen Bewerberin-
nen oder Bewerber auf, die über mündliche und 
schriftliche Deutschkenntnisse mindestens auf dem 
Referenzniveau B1 des in Europa allgemein aner-
kannten Referenzrahmens für Sprachen verfügen 
und einen entsprechenden Sprachnachweis erbrin-
gen können. 

 

5 Hat die Direktion des Innern oder der Bürgerrat 
Zweifel hinsichtlich der genügenden Sprachkennt-
nisse, kann ein Sprachnachweis nach Abs. 4 ver-
langt werden, welcher bei der vom Kanton bezeich-
neten Stelle zu absolvieren ist. 

  

6 Der Sprachnachweis nach Abs. 4 ist erbracht, 
wenn die Bewerberin oder der Bewerber 

  

a) Deutsch als Muttersprache spricht und schreibt;   

b) während mindestens fünf Jahren die obligatori-
sche Schulzeit in deutscher Sprache absolviert 
hat; 

  

c) eine Ausbildung auf Sekundarstufe II oder Terti-
ärstufe im deutschsprachigen Raum und in 
deutscher Sprache abgeschlossen hat; oder 
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d) über einen Sprachnachweis verfügt, der die 
Sprachkenntnisse nach Abs. 4 bescheinigt und 
der sich auf ein Sprachnachweisverfahren ab-
stützt, das den allgemein anerkannten Qualitäts-
standards für Sprachtests entspricht. 

  

7 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.   

§  8 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu), 
Abs. 4 (neu) 

Eigenständiges Einbürgerungsgesuch von Minderjährigen und Bewerbe-
rinnen bis zum vollendeten 25. Altersjahr (Überschrift geändert) 

 §  8 Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geändert) 
 
Eigenständiges Einbürgerungsgesuch von Minderjährigen und Bewerbe-
rinnen und Bewerbern bis zum vollendeten 25. Altersjahr 

1 Minderjährige können frühestens nach dem vollen-
deten 16. Altersjahr ein eigenständiges Gesuch um 
Einbürgerung stellen. 

  

2 Sie werden im Einbürgerungsverfahren durch ihre 
gesetzliche Vertreterin oder ihren gesetzlichen Ver-
treter vertreten. 

  

3 Reicht eine minderjährige Person ein eigenständi-
ges Einbürgerungsgesuch ein, sind die geordneten 
finanziellen Verhältnisse der Eltern zu prüfen. 

 3 Reicht eine minderjährige Person ein eigenständi-
ges Einbürgerungsgesuch ein, sind die geordneten 
finanziellen Verhältnisse der Eltern zu prüfen bei 
den Eltern massgebend. Die aktuelle Situation 
der minderjährigen Person und ihre Aussichten 
für die Zukunft können berücksichtigt werden. 

4 Bewerberinnen oder Bewerber bis zum vollende-
ten 25. Altersjahr, die sich in Ausbildung befinden, 
haben entweder ihre wirtschaftliche Erhaltungsfä-
higkeit oder diejenige der Eltern im Rahmen der fa-
milienrechtlichen Unterhaltsansprüche zu belegen. 

 4 Bewerberinnen oder Bewerber ab dem vollende-
ten 18. und bis zum vollendeten 25. Altersjahr, die 
sich in Ausbildung erstmaliger formaler Bildung 
befinden, haben entweder ihre wirtschaftliche Erhal-
tungsfähigkeit oder diejenige der Eltern im Rahmen 
der familienrechtlichen Unterhaltsansprüche zu be-
legen. 
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II.   

Keine Fremdänderungen.        

III.   

Keine Fremdaufhebungen.        

IV.   

Diese Änderungen unterstehen dem fakultativen 
Referendum gemäss § 34 der Kantonsverfas-
sung[BGS 111.1]. Sie treten nach unbenutztem Ab-
lauf der Referendumsfrist (§ 34 Abs. 2 der Kantons-
verfassung) oder nach der Annahme durch das 
Stimmvolk nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
an dem vom Regierungsrat bestimmten Zeitpunkt in 
Kraft.[Inkrafttreten am ...] 

  

Zug, ...   

Kantonsrat des Kantons Zug 
  
Der Vizepräsident 
Stefan Moos 
  
Der Landschreiber 
Tobias Moser 

  

Publiziert im Amtsblatt vom ....        

 

https://bgs.zg.ch/data/111.1/de

